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1 Aufgabenstellung  

Das STALU Westmecklenburg beauftragte eine Bestandserfassung der maßgeblichen Brutvogel-
Strohkirchen 2633-401) für das 

Jahr 2020. Es erfolgte eine flächendeckende Revierkartierung der in der Landesverordnung über 
die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-LVO M-V) für das Vogel-
schutzgebiet DE 2633- Feldmark Strohkirchen  benannten Vogelarten Ortolan, Heidelerche, 
Neuntöter und Weißstorch. Ihre Brutbestände wurden ermittelt und der Gebietsmeldung im Jahr 
2008 gegenübergestellt. Aus den Ergebnissen wurden überschlägige Maßnahmenempfehlungen 
abgeleitet. Darüber hinaus wurden die Habitate der Brutvogelarten abgegrenzt und kartografisch 
dargestellt. Die für den Ortolan noch nicht vorliegenden Vorgaben zur Habitatabgrenzung wur-
den zuvor erarbeitet und beschrieben.  

2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst 756 ha und entspricht dem Vogelschutzgebiet DE 2633-401 
Strohkirchen  (s. Abbildung 1). Es befindet sich zwischen den beiden Ortschaften 

Kuhstorf und Strohkirchen und besteht überwiegend aus landwirtschaftlich genutzten Offenland-
flächen. Lediglich im mittleren Westen und im Nordwesten befinden sich einzelne Gehölzberei-
che, die überwiegend aus jungen Kiefernwäldern bestehen. In der Mitte wird das Gebiet durch 
die Kreisstraße 22 durchschnitten. Die zahlreichen landwirtschaftlichen Wege und kleineren 
Straßen im Gebiet sind meist von Baumreihen gesäumt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden 
vorwiegend als Acker bewirtschaftet. Im Jahr 2020 mit den Feldfrüchten Mais (ca. 60 %), Ge-
treide (ca. 30 %), Erbsen (ca. 5 %) und Graseinsaat (ca. 5 %). Südlich von Strohkirchen und 
westlich von Kuhstorf befinden sich außerdem einige kleine Grünlandbereiche.  

 

Abbildung 1: Strohkirchen  (rot = Untersuchungsgebietsgrenze, 

braun = Begehungsroute). 

3 Methodik zur Brutvogelerfassung 

Zur Erfassung der Brutvögel im Untersuchungsgebiet (UG) wurde eine flächendeckende Revier-
kartierung nach den Standard-Erfassungsmethoden von SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt. 
Erfasst wurden die Vogelarten durch Registrierung der Rufe und Gesänge und durch Sichtbe-
obachtung. 


